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 1. Vorgeschichte 

 

 2. Die Neuregelung 
◦ Öffentliche Parteienfinanzierung 

◦ Wahlwerbungskostenbeschränkung 

◦ Spenden und Sponsoring 

 

 3. Kontrollmechanismen 

 

 4. Auswirkungen 



 Öffentliche Förderung 
◦ Jährliche Zuwendung für Öffentlichkeitsarbeit, wenn 

im NR vertreten 

◦ Wahlwerbungskostenbeitrag 

◦ Klubfinanzierung 

◦ Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 

◦ Länderförderung 
 

 Private Spenden 
◦ Erfassung von Großspenden (≩ € 7.260)? 

 

 

 



 Öffentliche Parteienförderung 

 

 Private Zuwendungen 
◦ Spenden 

◦ Sponsoring 

◦ Erfasst werden private Zuwendungen an politische 
Parteien, wahlwerbende Parteien, nahestehende 
Organisationen und Abgeordnete/KandidatInnen! 



 Politische Parteien, die in allgemeinem 
Vertretungskörper vertreten sind 
 

 Insgesamt 3,10-11 € pro Wahlbeteiligtem 
 

 Länder: doppelte Rahmenbeträge 
 

 Bund: 
◦ 4,6 € 

◦ Sockelbetrag für Klub, Steigerung 

◦ Nicht vertreten: im Wahljahr 2,5 € pro Stimme 



 Zuwendung für Wahlwerbungskosten unzulässig 

 

 Beschränkung der WWK auf max 7 Mio € zwischen 
Stichtag und Wahltag 

 

 Aber: Europawahl, 2 € pro Wahlberechtigtem 

 

 Klubfinanzierung, Parteiakademien, Publizistik 

 

 Ergebnis: Wahljahr=Normaljahr 

 

 Länder 

 



 Offenlegung 
◦ Spenden über 3.500 €:  

Namensangabe, Rechenschaftsbericht 
 

◦ Spenden über 50.000 € im Einzelfall:  
sofortige Meldung an RH, Veröffentlichung auf 
dessen Website 

 
 Annahmeverbote 
◦ Anonyme Spenden, Körperschaften Öffentlichen 

Rechts, Querfinanzierung 
 

 RH, Weitergabe zu mildtätigen oder 
wissenschaftlichen Zwecken 



 Über 12.000 €:  
Erfassung des Sponsors mit Namen und Adresse 

 

 Inserate über 3.500 € im Einzelfall:  
Erfassung von Namen und Anschrift 

 



 Rechenschaftsbericht 

 

 Wirtschaftsprüfer 

 

 Rechnungshof 

 

 Unabhängiger Parteien-Transparenz Senat 

 

 Geldbußen 

 

 Geldstrafen 



 Erhöhung der Öffentlichen Förderung 

 

 Transparenz – Lücken? 

 

 Unabhängigkeit von Wahlverhalten und 
Mitgliedsbeiträgen 

 

 Keine relative Grenze 

 

 System schließt sich nach außen ab 


